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§ 114 BAO A. Grundsatzliche
Anordnungen.

BAO - Bundesabgabenordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Die Abgabenbehdrden haben darauf zu achten, daR alle Abgabepflichtigen nach den Abgabenvorschriften
erfal3t und gleichmaRig behandelt werden, sowie darlber zu wachen, dal Abgabeneinnahmen nicht zu Unrecht
verkUrzt werden. Sie haben alles, was fur die Bemessung der Abgaben wichtig ist, sorgfaltig zu erheben und die
Nachrichten dartber zu sammeln, fortlaufend zu erganzen und auszutauschen.

2. (2)Hiefur darf eine elektronische Dokumentation angelegt werden (Dokumentationsregister). Diese
Dokumentation hat insbesondere Daten betreffend die Identitat des Abgabepflichtigen und die Klassifizierung
seiner Tatigkeit zu umfassen.

3. (3)Die Abgabenbehodrde kann Anbringen und andere das Verfahren betreffende Unterlagen mit
automationsunterstltzter Datenverarbeitung erfassen. Diese Erfassung beeintrachtigt nicht die Beweiskraft,
wenn sichergestellt ist, dass die so erfassten Unterlagen nachtraglich nicht unbemerkbar verandert werden
kénnen.

4. (4)Abgabenbehdrden durfen personenbezogene und nicht personenbezogene Daten fur Zwecke des
automationsunterstltzten Risikomanagements und der Betrugsbekampfung verarbeiten, soweit dies nach dem
Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zur Erfullung ihrer Aufgaben geeignet, erforderlich und angemessen ist.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 114 BAO A. Grundsätzliche Anordnungen.
	BAO - Bundesabgabenordnung


